RzF

Rechtsprechung
zur Flurbereinigung

RzF - 35 - zu § 68 Abs. 1 Satz 1 FlurbG

RzF - 35 -zu § 68 Abs. 1 Satz 1 FlurbG

Oberlandesgericht Karlsruhe, Urteil vom 14.07.1978 - 14 U 48/76 = MDR 1979, 145

Leitsatze

Uberschwemmungsschaden durch Wegebau- und Planierarbeiten anlaRlich einer
1 . Rebflurbereinigung stellen einen enteignungsgleichen Eingriff dar, wenn hierbei der
naturliche Abflul® wild abflieBenden Wassers, wozu auch Niederschlagswasser zahlt,
entgegen § 81 Abs. 2 WaG B.-W. zum Nachteil des Geschadigten verstarkt wird.

Die beim enteignungsgleichen Eingriff gebotene Unmittelbarkeit ist gegeben, wenn die
2 . Oberflache eines abschissigen Gelandes dergestalt verandert wird, daR bei starkem
Regen tiefer liegende Grundstlicke gefahrdet werden. Dieser Regen ist nicht als
selbstandiger weiterer Umstand anzusehen, sondern der dann eingetretene Schaden ist
die naturliche Folge der geschaffenen Gefahrenlage.

Anmerkung

Die Griinde sind auszugsweise abgedruckt unter RzF - 3 - zu § 16 FlurbG.

Ausgabe: 10.03.2026 Seite 1 von 1



	RzF - 35 - zu § 68 Abs. 1 Satz 1 FlurbG
	Leitsätze
	Anmerkung


